
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/10/17 2004/13/0180
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.2007

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §284 Abs1 idF 2002/I/097;

BAO §284 Abs2 idF 2002/I/097;

Rechtssatz

Die Abgabep9ichtige, die es verabsäumt hat, in der Berufung die Durchführung der mündlichen Verhandlung zu

beantragen, hat kein subjektives Recht auf amtswegige Durchführung einer mündlichen Verhandlung (vgl. das hg.

Erkenntnis vom 13. Oktober 1993, 91/13/0058, VwSlg 6821 F/1993).
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